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Hinweise zum Erläuterungsbericht 
 
 

Anlage A 3-2 ROV B212 neu 
 
 

Raumanalyse 
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Grundsätzliche Vorbemerkung: 
 
Die Raumanalyse wird auf den Seiten 11 – 22 des Erläuterungsberichtes 
durchgeführt. Ergebnisse aus der UVS-Studie werden übernommen.. Da die 
Bearbeitung dieser Inhalte im Rahmen der Überprüfung der UVS-Studie erfolgt, 
wird hier zunächst auf eine Kommentierung verzichtet und  demnächst 
vervollständigt. 
 
Korrigiert werden in diesem Zusammenhang daher nur die offensichtlich falsch 
oder unvollständig dargestellten Sachverhalte. 
 

1.1.1 Sachdarstellung auf der Seite 19 des 
Erläuterungsberichtes 

 

 
 
Kommentar:  
 
Auszug aus der Anlage C: Einwände Flora und Fauna 
 
„5. Libellen 
Von Bioconsult wurden Libellen nur an verschiedenen Gräben untersucht, 
wobei die Braken im Untersuchungsraum unberücksichtigt geblieben sind. 
Bezüglich der Sandhauser Brake und der Engelbartsbrake wurde von der 
Planungsgruppe Grün im Jahr 2007 eine bis heute nicht abgeschlossene 
Untersuchung für die Libellenfauna durchgeführt. Ein Mitglied des Bremer 
Libellenvereins schätzt die Sandhauser Brake als artenreichen, für die 
Libellenfauna wertvollen Lebensraum ein (siehe Anlage 2).“ 
 
Ergebnis: 
 
Der Untersuchungsraum für die Libellenfauna ist auf den Bereich 
Sandhauser Brake und Engelbartsbrake auszuweiten. Das Ergebnis  dieser 
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Untersuchungen muss bei der Grobprüfung sowie den weiteren  Planungen 
zur B212n  berücksichtigt werden. 
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1.1.2 Sachdarstellung auf den Seiten 19 und 20 des 

Erläuterungsberichtes 

 
 

 
Kommentar:  
 
Die Interessengemeinschaft verweist hierzu auf die Anlage B „Einwände 
Schutzgut Boden und Wasser“ 
 
Die im südlichen Untersuchungsraum festgestellten Moor- und Sandböden 
lassen Beziehungen zwischen Oberflächen- und Grundwasser zu. Aufgrund der 
vergleichsweise geringen Grundwasserabstände hat das Schutzgut Grundwasser 
im gesamten Untersuchungsraum als Standortfaktor für Flora und Fauna eine 
sehr hohe Bedeutung. Um diesen Schutz zu gewährleisten, sind in diesen 
Bereichen bauliche Maßnahmen (z.B. getrenntes Entwässerungssystem) 
erforderlich. Dies ist mit erheblichen Mehrkosten (Faktor 2) verbunden sowie 
einem höheren Flächenbedarf während der Bauphase. Weitere Einzelheiten sind 
der Anlage C zu entnehmen. 
 
Ergebnis: 
Die Ergebnisse der Anlage B „Einwände Schutzgut Boden und Wässer“  
müssen im ROV B212neu berücksichtigt werden. Gefährdungen der 
Schutzgüter Boden und Wasser sind zu vermeiden. Die muss bei der 
Grobprüfung berücksichtigt werden. 
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1.1.3 Sachdarstellung auf der Seite 21 des 

Erläuterungsberichtes 

 

 
 
Kommentar:  
 
Das Schutzgut Landschaft wird bei der Grobprüfung nicht berücksichtigt. 
Die Zerstörung des Landschaftsbildes hoher Bedeutung  im Bereich 
Hemmelskamp, Sandhausen und Ochtumniederung wird daher nicht bewertet.  
Daher muss das Schutzgut Landschaft in die Grobprüfung aufgenommen 
werden. 
 
 
1.1.4 Sachdarstellung auf der Seite 21 des 

Erläuterungsberichtes 

 
 
Kommentar:  
 
Das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter wird bei der Grobprüfung nicht 
berücksichtigt. Daher  wird der Plaggenesch zwischen der Schwarzen Brake und 
dem Waldgebiet Hemmelskamp als seltene  historische Landnutzungsform nicht 
bewertet. In diesem Bereich befinden sich laut Auskunft des Besitzers auch 
Naturdenkmale, die bisher nicht im ROV erfasst wurden. Das Baudenkmal 
Stedinger Landstraße 84 im Bereich des Knotenpunktes 3  (L875 Sandhausen/ 
B212neu) wurde im ROV ebenfalls noch nicht erfasst und ist durch die 
Baumaßnahme stark gefährdet. Das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 
muss daher in die Grobprüfung aufgenommen werden. 


